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den kann, missten schon sehr gewichtige Griinde
vorliegen, um den fir dieses Verfahren nétigen Auf-
wand spéter noch rechtfertigen zu kénnen. Die kurze
Analyse der Probleme bei der Trocknung und beim
taglichen Arbeitsablauf zeigt aber deutlich genug,
dass die Arbeitsersparnis von ein bis zwei Bearbei-
tungsgangen (kein zweiter Trocknungstag) ein schwa-
cher Vorteil ist verglichen mit den auftretenden Eng-
péssen beim Einfiihren und Nachtrocknen des Welk-
gutes.

So diirfte es in der nachsten Zukunft auf unseren
Familienbetrieben mehrheitlich dabei bleiben, dass
weiterhin bei glinstiger Gelegenheit oder in der Not
«Eintagiges» gemacht wird, ohne dass dazu teure
Investitionen notig werden.

Fir eine allgemeine Empfehlung des eintdgigen
Heuens miisste zuerst der Nachweis erbracht wer-
den, dass dabei die angestrebten Verbesserungen
auch tatséchlich erreicht und schliesslich die nicht
unerheblichen Mehrkosten gedeckt werden kénnen.

Mehr Einsicht — mehr Verstandnis

Umstiirzen des Traktors figuriert nach wie vor an
erster Stelle unter den Unfallereignissen in der Land-
wirtschaft, gefolgt von Umgestossen- oder Ueber-
fahrenwerden durch Traktor oder Anhanger und Un-
fallen von Mitfahrern (besonders Kindern) auf Traktor-
beifahrersitzen.

Im soeben verdffentlichten Jahresbericht 1977 nimmt
die Schweizerische Beratungsstelle fiir Unfallverhi-
tung in der Landwirtschaft (BUL) auch zu den Ge-
fahren bei landw. Motorfahrzeugen Stellung. Diese
Gefahren haben zugenommen. Dariiber macht die
erwahnte Amisstelle folgende beherzenswerte An-
gaben:

Die Bemihungen um die Einfilhrung von Fahrschutz-
vorrichtungen gehen in unserem Land auf die sechzi-
ger Jahre zuriick. Ab 1. Oktober 1978 miissen nach
BAV Art. 48 Abs. 5 alle Traktoren und Motorkarren,
die nach diesem Datum eingefihrt oder in der
Schweiz hergestellt werden, mit einem gepriften
Sturzbiigel, einem Sicherheitsrahmen oder einer Si-
cherheitskabine ausgeriistet sein.

Umfassende Technisierung der Betriebe und starke
Verbreitung von Anhéangern mit sichthemmenden
Aufbauten (Ladewagen, Pumpfasser, Miststreuer,
Vollerntemaschinen usw.) haben zur Folge, dass vor
allem beim Mandvrieren auf Hofplatzen &ltere Leute
und Kinder angefahren werden. Ferner sind mithel-
fende Jugendliche und Kinder durch diese Maschi-
nen betrachtlich gefahrdet; von Mitte August bis
Ende Oktober 1977 wurden 11 tddliche Kinderun-
falle registriert.

Ein Verbot von Beifahrersitzen hétte lediglich zur
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Folge, dass an noch gefahrlicheren Orten (Acker-
schiene oder Traktorheck) mitgefahren wiirde, meint
die Beratungsstelle fast etwas resigniert und richtet
deshalb den Appell an alle Landwirte:

— Mehr Umsicht beim Manovrieren mit landwirt-
schaftlichen Motorfahrzeugen auf Hofplatzen, in
Tennen sowie auf dem Feld.

— Erhohte Vorsicht beim Mitfihren von Personen,
insbesondere von Kindern, auf Beifahrersitzen.

30 bis 40% der landw. Verkehrsunfalle stehen mit

Richtungswechseln in Zusammenhang. Der Uberwie-

gende Teil ist auf Verhaltensfehler zurlickzufiihren.

Auch sichthemmende Wagenaufbauten an Anhdngern

spielen in zahlreichen Fallen eine verhangnisvolle

Rolle, wenn sie die Traktor-Schluss- oder -Blinklich-

ter verdecken, die Blinkleuchten am Anhénger nicht

funktionieren oder von einer Schmutzschicht bedeckt
sind.

Blinklichter fir Anhanger sind vorlaufig nur bei Ver-

wendung von Motorfahrzeugen mit geschlossenen

Kabinen vorgeschrieben. Trotz intensiver Aufklarung

durch die Verbénde fiir Landtechnik und die kanto-

nalen Unfallverhiitungsstellen herrscht vielerorts
noch die irrtiimliche Meinung, dass allein schon
durch das Vorhandensein der Schluss- oder Blink-
lichter an Traktoren den gesetzlichen Vorschriften

Geniige getan sei. Das trifft aber nur zu, solange die

Schluss- und Blinklichter gut sichtbar sind. Andern-

falls muss der Richtungswechse| mindestens mittels

Winkkelle angezeigt werden. Der ausziehbare Rich-

tungsanzeiger mit auffdlliger Plakette leistet jedoch

bessere Dienste.



	Mehr Einsicht - mehr Verständnis

